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1. Sozialanwaltschaft als verbandliche Aufgabe
Zum politischen Handeln der Sozialverbände in Deutschland, sei es 
sozialanwaltschaftliches Handeln für benachteiligte Menschen oder sei es 
lobbyistische' Vertretung der Verbandsinteressen, gibt es so gut wie keine 
wissenschaftliche Forschung.1 Und im »Fachlexikon der sozialen Arbeit«2 
sucht man vergeblich nach Artikeln zu »Anwaltschaft«, »Sozialanwaltschaft«, 
»Parteilichkeit« oder »Lobbyarbeit«. Diese Beobachtungen stehen in einer 
gewissen Diskrepanz zur wachsenden Bedeutung sozialanwaltschaftlichen 
Handelns für das Selbstverständnis und die Öffentlichkeitsarbeit der Sozial­
verbände sowie zur Realität des notwendigen täglichen Kampfs um die Fi- 
nanzierungsgrundlagen der eigenen Arbeit.

1 Vgl. Bi niamin Bi nz 2000, S. 325; Thomas von Winter 2000.
2 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) 201 I.
1 Vgl. Siij’Han Sihrm 2008; Kiivhenamt der FKD (Hrsg.) 1998, S. 13.
4 Vgl. Ciirisiian Bick 2007.

Die unaufhebbare Spannung zwischen dem notwendigen einzelfallbezo­
genen Ansatz und dem ebenso notwendigen strukturbezogenen, also politi­
schen Ansatz begleitet und befruchtet die Soziale Arbeit kontinuierlich von 
Anfang an. Schon die sozialen Initiativen, die im 19. lahrhundert als Reakti­
on auf dem Pauperismus infolge der Industrialisierung entstanden, hatten 
vielfach nicht nur individuelle, sondern auch strukturelle Problemlagen im 
Blick. Die Zusammengehörigkeit von Wohltätigkeit und sozialpolitischer Ar­
beit betonten sowohl der Vater der Diakonie, Johann Hinrich Wichern’, als 
auch der Vater der Caritas, Lorenz Werthmann4. Mit dem Beginn der profes­
sionellen Sozialen Arbeit im engeren Sinne im Zuge der entstehenden staat­
lichen Sozialpolitik an der Schwelle zum 20. lahrhundert wurden in mehre­
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r^n Ländern die Ursat.hen von Notsituationen in Großstädten analysiert und 
man erkannte, dass Almosen zu deren Behebung nicht ausreichen. Nach 
dem ersten Weltkrieg wurde angesichts verbreiteter Notlagen ein Ausbau 
des deutschen Wohlfahrtsstaats notwendig. Dabei spielten di<> Wohlfahrts- 
verbände, die nun rechtlich fixiert zu Partnern des Staates geworden waren, 
eine wichtige Rolle, indem sie sich beispielsweise für Gesetze zur Verbesse­
rung der Lebensbedingungen von Kindern und lamilien einsetzten.'1

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Wohlfahrtsverbände als korpo- 
ra tistische Akteure weiterhin maßgeblich am weiteren Ausbau des Sozial­
wesens beteiligt. Das Bundessozialhilfegesetz von 1961 schrieb eine Vor­
rangstellung der Breien Wohlfahrtspflege fest und leitete einen sozial­
politischen Paradigmenwechsel von der l ursorge zum Rechtsanspruch auf 
Hille ein. Allerdings fokussierten die Wohlfahrtsverbände damals ihr Inte­
resse aut den ersten Aspekt und zeigten sich gegenüber dem neuen, stärker 
strukturell ausgerichteten Paradigma zunächst skeptisch." In der lolgezeit 
kam es zu einer massiven Ausweitung des Hilfeangebots. In den späten 
sechziger Jahren gewannen neue, neomarxi.stisch gefärbte Theorien der So­
zialen Arbeit an Bedeutung, die den politischen Anspruch einer Verände­
rung gesellschaftlicher Strukturen betonten, weil sich die strukturellen Ur­
sachen individueller Notlagen .schlechterdings nicht durch individuelle 
Hilfen beseitigen lassen. Seitdem gelten rein individuell orientierte Ansätze 
allgemein als fachlich defizitär.

In den siebziger und achtziger fahren erlebte die politische Soziale Ar­
beit eine Blüte. Die entstehenden Irauenhäuser verbanden ihre Nothilfe 
selbstverständlich mit politischer Lobbyarbeit für Braueninteressen.7 Karam 
Khella warb für eine »Sozialarbeit von unten«", die eine Gesellschaftsverän- 
derung durch Bewusstseinsbildungsarbeit, Solidaritätsstiftung und Mobili­
sierung dei benachteiligten Menschen befördern sollte. In der Gemeinwesen- 
arb<?it entfaltete sich Sozialanwaltschaft als Parteilichkeit sowie als Aktivie­
rung der (luartiersbewohner zur kommunalpolitischen Vertretung eigener 
lebenstaumbezogener Interessen. Gegen die teilweise einseitig politische 
()i ienlierung der Gemeinwesenarbeit formierte sich eine Grupjie von Sozial­
er belfern mit einem einseitig individuellen Beratungsansatz. Diese unsach­
gemäße Polarisierung einander ergänzender Ansätze konnte in den neunzi­
ger Jahren überwunden werden.

' Vgl. BRNSI l:NGI I Kl: 1998.
" Dahinter stand die Angst vor einem totalen Versorgungsstaat. Vgl. 1). Eivind 
Berggrav 1952.
' Vgl. Anneth Hug 2006.
" Vgl. Karam Kiieela 1982.
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Vor etwa zwanzig Jahren vollzog sich in der Politik ein Paradigmen- 
wechsel zu einer so genannten »aktivierenden« Sozialpolitik, die faktisch auf 
Sozialabbau hinausläuft. Die dadurch entstandene »Neue Armut« erzeugt ei­
nen wachsenden Bedarf sowohl an individuellen Hilfeangeboten als auch an 
politischer Sozialanwaltschaft seilens der Verbände, um die Würde und die 
Menschenrechte9 der benachteiligten Menschen zu verteidigen. Dabei wird 
Anwaltschaft heute - als Reaktion auf die teils berechtigte Paternalismus- 
Kritik1" - oft mit dem Gedanken einer Hilfe zur Selbsthilfe verbunden. Die 
Rede von Anwaltschaft spielt heute im Selbstverständnis der Wohlfahrtsver­
bände eine größere Rolle als früher. Gleichzeitig haben die Verbände ihre 
privilegierte Rolle als Partner des Staates weitgehend eingebüßt und müssen 
daher ihre anwaltschaftliche Tätigkeit unter erschwerten Bedingungen als 
ökonomisch abhängige zivilgesellschaftliche Akteure ausüben.

Individuelle Hilfeangebote und sozialpolitische Anwaltschaft - im Sinne 
des Versuchs einer Beeinflussung von Gesetzgebung, Gesetzesanwendung 
sowie öffentlicher Meinung - gehören gleichermaßen unverzichtbar zur So­
zialen Arbeit. Individuelle Hilfen können Strukturprobleme nicht lösen, und 
auch die besten Strukturen können individuelle Hilfe im Einzelfall nicht 
überflüssig machen, vielmehr richten sich die Angebote Sozialer Arbeit oft 
gerade an diejenigen, die durch alle Raster fallen bzw. deren Probleme nicht 
allein politisch lösbar sind." Die Wohlfahrtsverbände betonen daher voll­
kommen ztt Recht, dass sie sich sowohl als Sozialdienstleister als auch als 
Sozialanwälte und Solidaritätsstifter verstehen. Insbesondere die kirchlichen 
Wohlfahrtsverbände heben in ihren Stellungnahmen und Leitbildern die Be­
deutung der Sozialanwaltschaft für Ihr Selbstverständnis hervor (im An­
schluss an ähnliche Äußerungen der Kirchen). Dabei spielen auch verschie­
dene theologische Argumente eine Rollt*. Hier sind insbesondere die so 
genannte vorrangige Option für die Armen, die sich mit den sozialkritischen 
Appellen alttestamentlicher Propheten ebenso begründen lässt wie mit Jesu 
Identifizierung mit den Benachteiligten, die biblische Gerechtigkeitstraditi- 
on, die jedem Menschen das Recht auf ein Leben in Würde zuerkennt und 
die alle Menschen eingedenk der Solidarität Gottes zur Solidarität unterei­
nander verpflichtet, der Auftrag, seine Stimme für die Stummen zu erheben 
(Sprüche 31,8) und das nicht nur individualethisch, sondern auch sozial- 
ethisch zu interpretierende Nächstenliebegebot zu nennen.

In diesem Sinne stellt die von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
herausgegebene Diakonie-Denkschrift von 1998 test, dass Christen ver­
pflichtet seien, »im Gemeinwesen im Sinne einer politischen Diakonie zu ei-

9 Vgl. Silvia Staub Bernasconi 2007. 
111 Vgl. Micha Brumlik 1992.
" Vgl. Benjamin Benz 2010, S. 319ff.
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ner solidarischen Gesellschaft beizutragen«,12 Die Armuts-Denkschrift der 
Evangelischen Kirche von 2006 formuliert sogar: »Eine Kirche, die auf das 
Einfordern von Gerechtigkeit verzichtet, ist hei allem möglichen äuße­
ren Erfolg und der Anerkennung in der Gesellschaft - nicht die Kirche lesu 
Christi.«1 ’ Das oft zitierte gemeinsame Wort der Kirchen zur wirtschaftlichen 
und sozialen I.age in Deutschland von 1997 betont, dass sich der Einsatz für 
soziale Gerechtigkeit »nicht in der persönlichen I’ürsorge für Benachteiligte« 
erschöpfen dürfe, sondern »auf den Abbau der strukturellen Ursachen für 
den Mangel an Teilhabe« abziele.14 Im Leitbild des Diakonischen Werkes der 
EKD aus demselben lahr heißt es schließlich: Wir erheben »unsere Stimme 
für diejenigen, die nicht gehört werden. Gemeinsam mit anderen treten wir 
für eine menschenwürdige Gesetzgebung, chancengerechte Gesellschaft und 
eine konsequente Orientierungam Gemeinwohl ein.«lj

l? Kirchenamt der EKI) (Hrsg.) 1998, S. 18.
11 Kirchenamt der EKI) (Hrsg.) 2006.
" Kirchenamt der EKD/Sekretarial der DBK (Hrsg.) I 997, S. 47.
1' htlp://www.diakonie.de/Leitbi Id DWEKD.pdf (18.10.12).
16 Vgl. Pius XI., Enzyklika Ouadragesimo anno, Hom 1931.

Vor dem Hintergrund .solcher Selbstverpflichtungen müssen sich kirch­
liche Sozialverbände sehr ernsthaft mit solchen aktuellen Entwicklungen 
beschäftigen, welche die Kahmenbedingungen für verbandliche Sozialan­
waltschaft verschlechtern. Da das eigene Profil, ja die eigene Identität auf 
dem Spiel steht, haben die im l eigenden untersuchten Herausforderungen 
eine kaum hoch genug zu bewertende strategische Bedeutung.

2. Ökonomische Abhängigkeit und Konkurrenz
Die Wohlfahrtsverbände wollen nicht nur Leistungserbringer sein, sondern 
Mitgestaller des Sozial.staats im Sinne des klassischen Subsidiaritätsprin­
zips. Die komplexen ideengeschichtlichen Wurzeln des Subsidiaritätsprin 
zips reichen von Aristoteles' Kritik an Platons totalitärer Staatstheorie sowie 
Thomas von Aquins Naturrechtslehre über die calvinistische Kritik an katho­
lischem und lutherischem Paternalismus sowie die Staats.skep.sis des Libera­
lismus bis hin zur maßgeblichen Definition durch die katholische Soziallehre 
im Jahr 1931.1/1 Danach basiert Subsidiarität auf zwei Grundprinzipien, näm­
lich erstens der Begrenzung des Staates, d.h. Aufgaben sollen von der un 
leisten möglichen Ebene bewältigt werden, und zweitens der Verantwortung 
des Staates, d.h. der Staat befähigt durch die dazu notwendig«! Unterstützung 
den Einzelnen sowie Verbände und Gruppen zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Daraus abgeleitet wurde das (spezifisch deutsche) Modell der freien 
Wohlfahrtspflege. Danach wird die Erbringung sozialer Leistungen, sofern 

htlp://www.diakonie.de/Leitbi
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möglich, nicht vom Staat organisiert, um Staatsversagen (z.B. Inflexibilität, 
Innovationsschwäche, fehlende Basisnähe, fehlendes Vertrauen der Klien­
ten) sowie staatliche Totalisierungstendenzen zu vermeiden. Ebenso wenig 
soll nach diesem Modell die Koordination der Erbringung sozialer Leistun­
gen dem Markt überlassen werden, um Marktversagen (z.B. fehlende Kon­
sumentensouveränität, Überversorgung der Wohlhabenden und Unterver­
sorgung der Armen) sowie ökonomistische Totalisierungstendenzen zu ver- 
vermeiden. Stattdessen entwickelt der Leistungserbringer im Rahmen des so 
genanntem »sozialrechtlichen Dreieckverhältnisses ein Angebot konzeptio­
nell, kalkuliert einem Breis unel unterbreitet eiern Leistungsträger ein ent­
sprechendes Angebot. Ob unel inwieweit es angenommen wird, bleibt weite­
ren Aushandlungsprozessen und gegebenenfalls Rechtsschutzveriähren 
Vorbehalten. Der Anbieter hat grundsätzlich die Möglichkeit, neue llilfefor- 
mem zu entwickeln, wenn sie sie h leistungsrechtlich begründen lassen. Hier 
gibt es zuminelest rechtlich keine so genannte Bedarfssteuerung, die in 
Wirklichkeit eine Angebotssteuerung mit eler (Jefahr der Rationierung ist. Es 
findet ein Wettbewerb uni die tatsächliche Inanspruchnahme eler Leistungen 
von eien Leislungsberechtigten statt (Wunsch- unel Wahlrecht).«17 Diev Dienste 
sinel Teil eler Daseinsvorsorge unel elamit feil einer .sozialstaatlichen Sicher- 
stellungsverpflichlung eles Staates, <iie die Wohlfahrtsverbände in Zielset­
zung und Durchführung frei und gemeinnützig, also nicht gewinnorientiert, 
erbringen. Diese Dienstleistung wird dem sogenannten Dritten Sektor ne- 
ben Markt unel Staat - zugeordnet.

17 Wirnur 1 hssi. 2008, S. 93.
1,1 Vgl. Kirchenamt der EKD/Sekretariat der DBK (Hrsg.) 1997, S. 14.

Seit einigen fahren lässt sich nun eine politisch wirksame Umdeutung 
des Subsidiaritätsprinzips beobachten. Gegenüber der ursprünglichen Inten­
tion des Prinzips als Schutzprinzip für den Einzelnen und als Beschrän­
kungsprinzip für den Staat wird der Subsidiaritätsbegriff heute meist in ei­
nem anderen Sinne gebraucht, nämlich als Rechtfertigungsprinzip für eine 
Übertragung von Kosten und Risiken auf den Einzelnen (Entsolidarisierung), 
für eine durch Privatisierung und Deregulierung erzwungene Eigenverant­
wortung, die den Einzelnen mit seinen Bedarfen allein lässt und nicht nach 
den Ermöglichungsbedingungen von Eigenverantwortung fragt.1'’ Das neue 
Subsidiaritäts-Verständnis basiert also auf dem Grundgedanken, dass der 
Staat sich möglichst weitgehend aus dem Bereich der sozialen Sicherung zu­
rückziehen sollte und der einzelne Bürger möglichst viel Eigenverantwor­
tung für seine Daseinsvorsorge übernehmen sollte. Dadurch wird das Subsi­
diaritätsprinzip zum Begründungsmuster für Sozialabbau. Es wird also der 
Subsidiaritäts-Begriff mit einem spezifisch-einseitigen, unsolidarischen Be­
griff von Eigenverantwortung verknüpft. Im Gegensatz zum traditionellen
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Subsidiaritäts-Begriff wird dabei vergessen, dass Solidarität und Subsidiari­
tät zusammengehören und sachgemäß immer nur gleichzeitig praktiziert 
werden können, da Solidarität angemessen nur auf der Grundlage der Aner­
kennung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung und Subsidiarität an­
gemessen nur auf dem Boden und im Rahmen von Solidarität praktiziert 
werden kann.19

19 Vgl. Eileri Hi:rms 2200B.
2,1 Werner Hisse 2(K)B, S. 94.

Vor dem Hintergrund dieses neuen Subsidiaritätsverständnisses, markt­
radikaler Ideologien, europäischer Gesetzgebung (die auf spezifisch deut­
sche Traditionen nur begrenzt Rücksicht nimmt) sowie von Sparzwängen 
wurde von der Politik ein neues Modell entwickelt, das die privilegierte Stel­
lung der Wohlfahrtsverbände, den Dritten Sektor und das sozialrechtliche 
Dreiecksverhältnis in Präge stellt und stattdessen einen Wettbewerb zwi­
schen gemeinnützigen und privaten Anbietern über den Preis des Dienst­
leistungsangebots gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber herstellt. Der 
Auftraggeber definiert nun hoheitlich »allein Art, Umfang und Qualität dei 
Leistungen. Dies ermöglicht sowohl quantitativ wie qualitativ eine Begren­
zung des Angebots bis hin zur Ausblendung ganzer Leistungsfelder. Line 
Nachverhandlung der Inhalte ist ausdrücklich ausgeschlossen.«20 Das 
Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten, die Angebotsvielfält so­
wie Innovationspotenziale aufSeiten der Anbieter werden stark beschränkt. 
Preissenkungen sind einerseits zumindest solange es Rationalisierungsre­
serven gibt oder gab - im Interesse des Steuer- und Beitragszahlers, aber sie 
wirken sich andererseits tendenziell negativ auf die Leistungsqualität und 
auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter aus.

Im Zuge dieser Entwicklung verändert sich die Rolle der Wohltahrtsver- 
bände. Traditionell haben sie sich als in der Zivilgesellschaft verankerte ge­
meinnützige Dienstleister, Anwälte und Solidaritätsstifter verstanden. Nun 
wären sie lediglich noch Dienstleister im Wettbewerb mit anderen Dienst­
leistern auf dem Sozialmarkt. Je stärker diese Rollenzuschreibung unter dem 
Druck der Rahmenbedingungen übernommen wird, desto mehr werden An­
waltschaft und Solidaritätsstiftung ausgeklammert. Beispielsweise für die 
Diakonie führt dies zu einer Infragestellung des Kerns ihres Profils bzw. 
Selbstverständnisses. Die massiven Einschränkungen, die im Blick aut die 
Möglichkeiten anwaltschaftlichen Handelns durch die neuen Rahmenbedin­
gungen entstehen, müssten darum in der Diakonie deutlich offener und ent­
schiedener thematisiert und bearbeitet werden. Ein Verband, der sich mit 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen »am Markt behaupten muss«, 
wird kaum »die Situation in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern 
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skamlalisieren können.«21 Ein Verband, dessen Einrichtungen im Blick auf 
ihren Fortbestand letztlich von staatlichem Wohlwollen abhängen, kann Re­
gierungsvertretern nicht auf Augenhöhe mit sozialpolitischen Forderungen 
gegenübertreten.

21 Ulrich Sciinijdhr 2008.
11 VgL Ingo Boi)t; 2009, S. 88.
23 Vgl. Sri:rAN Pabsi I 996, S. 27.
24 Vgl. Christoph Strunck 2000, S. 195.
2j Norbi:rt Woiii i ahri 2007.

les handelt sich offensichtlich um eine gezielt herbeigeführte sozialpoli­
tische Entwertung der Verbände. Das Paradigma des New Public Manage­
ment beeinflusst den Umgang staatlicher Organe mit Organisationen, die 
nun als austauschbare Leistungserbringer betrachtet werden.22 Natürlich 
führten auch schon die Verflechtungen der Verbände mit dem Staat im Zuge 
des früheren Korporatismus zu Beschränkungen der vmbandlichen lland- 
lungsautonomie und punktuell zum Zwang zu Kompromissen im Blick auf 
sozialpolitische Ideale.25 Funktional mussten die Verbände schon immer ei­
nen Spagat zwischen Verpflichtungen dem Staat gegenüber und ihrer 
anwaltschaftlichen Rolle leisten.21 Insofern hätte man in der Entflechtung 
vom Staat durch die erzwungene neue Rolle der Verbände auch eine Chance 
für eine sozialanwaltschaftliche Profilierung sehen können. Aber die Realität 
zeigt, dass angesichts der vollständigen finanziellen Abhängigkeit als 
Dienstleister vom »Monopolisten« Staat die Spielräume sozialpolitischer 
Anwaltschaft schrumpfen.

Indem die Verbände zu Wettbewerbern um kurzfristige Finanzierungen 
gemacht wurden, können sie nun politisch gegeneinander ausgespielt wer­
den. Anstatt gemeinsam die Politik der Kostenträger öffentlich zu kritisieren 
und für bessere Rahmenbedingungen der Finanzierung sozialer Leistungen 
zu kämpfen, sehen sich die Verbände! dazu gezwungen, ihre Ressourcen in 
die öffentliche Präsentation der vermeintlichen eigenen Vorzüge zu investie­
ren und sich gleichzeitig gegenseitig immer weiter in Preis und Dualität zu 
unterbieten. Insofern sind die Institutionen, welche einer gemeinsamen In­
teressenvertretung der Verbände dienen, von vorneherein »zahnlose Tiger«. 
Tragisch ist, dass die Verbände sich auf diese Weise ihr eigenes Grab schau­
feln, denn lediglich »für eine effiziente Dienstleistungsproduktion braucht es 
keine Wohlfahrts verbände.«25
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3. Rationalisierungsdruck, Arbeitsverdichtung und
Entpolitisierung

Infolge der Politik des Sozialabbaus, des Verlustes der korporatistischen Pri­
vilegien und des zunehmenden Wettbewerbs auf dem Sozialmarkt stehen 
die Verbände unter einem starken Rationalisierungsdruck. Kosten müssen 
gesenkt, 1 ersonal abgebaut, Abläufe optimiert und das Management profes­
sionalisiert werden. Diese Entwicklungen werden oft unter dem Stichwort 
Ökonomisierung diskutiert. Der Begriff Ökonomisierung sollte nicht als 
Kampfbegriff einer wirtschaftsfeindlichen Ideologie bzw. als grundsätzlicher 
Angriff gegen Ökonomie oder Ökonomik verwendet bzw. missverstanden 
werden. Vi<;lm<^hr bezeichnet er lediglich bestimmte Eehhmtwicklungen.

Der Begriff Ökonomisierung kennzeichnet Sichtweisen, nach denen die 
ökonomische Dimension in anderen Gesellschaftsbereichen als der Wirt­
schaft im engeren Sinne einen unangemessen hohen Stellenwert erhält. Von 
Ökonomisierung im Sozialbereich kann dann gesprochen werden, wenn die 
wirtschaftlichen Aktivitäten und Strukturen (effizienter Umgang mit be­
stimmten Ressourcen) nicht mehr als Mittel zur Beförderung des Ziels einer 
guten sozialen Versorgung angesehen werden, sondern eine Eigendynamik 
entwickeln in der Weise, dass zunächst ökonomische Begriffe und Denkwei­
sen das ganze System durchdringen (der Klient oder Patient wird zum Kun- 
den bzw. Mittel der Gewinnmaximierung, soziale Sicherheit wird zum kom­
merziellen Gut), dass weiterhin Sozialpolitiker ihre ökonomischen Methoden 
nicht den spezifischen Bedürfnissen des Sozialbereichs anpassen und nicht 
den Zielen des Sozialbereichs unterordnen, sondern dem Sozialbereich und 
seinen Einrichtungen ökonomische Ziele vorgeben (Geld erwirtschaften, 
Sparen), und dass schließlich sozialpolitische oder sozialarbeiterische Ent­
scheidungen nach ökonomischen Kriterien getroffen werden unter Inkauf­
nahme; eines Qualitätsverlusts.26

26 Vgl. Al.liXANDIiK 1)111/ 201 I .

Von einer solchen problematischen Ökonomisierung ist eine wün­
schenswerte betriebswirtschaftliche Professionalisierung zu unterscheiden. 
Beispielsweise in eier Diakonie; lassen sich sowohl positive als auch negative 
Effekte; beobachten. Positiv zu erwähnen sind unter anelerem Entwicklungen 
zu einer realistischen Kalkulation, zu mehr Transparenz, zu einem fachge­
rechteren Umgang mit Ressourcen, zu Qualitätsstandards, zu mehr Qualifi­
zierung sowie; zu einem stärkeren Stellenwert der Kundensouveränität. Ne­
gativ zu erwähnen sinel unter anderem eiie Neuordnung von Geschäfts­
feldern unter Orientierung an Rentabilität und aktuellen Ausschreibungen 
anstatt am Bedarf, die; Arbeitsverdichtung, eiie; zunehmende innerverbandli 
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ehe Konkurrenz sowie die Ausgründung gewerblicher Tochterunternehmen 
und die Schaffung prekärer Arbeitsverhältnisse.

Die Verbände stellen im Rahmen des beschriebenen Paradigmenwech- 
sels verstärkt l ührungskräfte ein, die nicht nur privatwirtschaftliche Me­
thoden des Qualitätsmanagements oder des Controllings einführen, sondern 
die sich in ihrem Denken in besonderem Maße an der ökonomischen Effizi­
enz orientieren. Auf betriebswirtschaftliche Ziele fixierte Manager konzent­
rieren die Ressourcen in ihrem Verantwortungsbereich natürlich nicht un­
bedingt auf sozialanwaltschaftliche Aufgaben.27 Eine einseitige ökonomische 
Logik droht das Leitbild gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe zu 
verdrängen. Die Mitarbeiter selbst müssen infolge der Arbeitsverdichtung 
rigoros Prioritäten setzen, was beispielsweise in der Sozialarbeit in der Regel 
zu einer Beschränkung auf Beratungsaktivitäten (als dem vermeintlichen 
Kerngeschäft) führt.2,1 Dies verschärft sich noch dadurch, dass viele Mitar- 
beiter angesichts kurzfristiger Projektfinanzierungen und befristeter Ar- 
beitsverhältnisse einen großen Teil ihrer Zeit und Energie in Projektanträge 
sowie Selbstdarstellung investieren müssen.

27 Vgl. Ingo Boni: 2009 S. 89.
211 Vgl. Horst Suhirt 1982.
29 Vgl. Christoph Ström k 2000, S. 186.

Michael Opielka weist darauf hin, dass es aktuelle Einführungsliteratur in die 
Sozialpädagogik gibt, die ohne jeden Bezug auf die sozialpolitische Dimension 
auskommt. Vgl. Michaij. Opiit.ka 2007.

Der zunehmende ökonomische Existenzkampf von Einrichtungen und 
Diensten, die Schwierigkeit, angesichts eines steigenden Einanzierungs- 
drucks Versorgungsversprechen einzulösen und der Wettbewerb mit Anbie­
tern, die keinen anwaltschaftlichen Anspruch erheben, stellen erschwerende 
Rahmenbedingungen für Verbände im Blick auf sozialpolitische Arbeit dar. 
Die These, dass gerade im Zuge der Ökonomisierung die Anwaltschaft als 
Mittel der Profilschärfung wichtiger werden könnte29, mag auf den ersten 
Blick plausibel sein. Doch wenn die notwendigen Ressourcen für professio­
nelles Handeln fehlen, wird diese Anwaltschaft sich vermutlich auf gut ge­
meinte Erklärungen ohne politische Wirkung reduzieren.

Die wahrnehmbare Entpolitisierung Sozialer Arbeit hat neben den ge­
nannten veränderten ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen 
noch weitere Ursachen, beispielsweise eine allgemeine gesellschaftliche Po­
litikverdrossenheit, die auch vor Sozialarbeitern nicht Halt macht’1’ odereine 
verbreitete Tendenz zum Pragmatismus gepaart mit einer Skepsis gegen­
über politischen Utopien, insbesondere seit dem Zusammenbruch des real 
existierenden Sozialismus. Viele fordern angesichts dieser Entpolitisierung 
nun eine Repolitisierung Sozialer Arbeit unter Verweis auf die Geschichte,
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die beweise, dass Sozialarbeit immer politisch gewesen sei und ihrem Wesen 
nach auch sein müsse, angesichts ihres Ideals der sozialen Gerechtigkeit 
sowie ihres Anspruches, nicht nur Symptome, sondern auch Ursachen sozia­
ler Not zu bekämpfen und die Gesellschaft entsprechend mitzugestalten. 
Andere weisen darauf hin, dass die stark«? Politisierung der Sozialen Arbeit 
im Zuge der 68er-Bewegung nicht als Vorbild dienen könne, da sie von ideo­
logischer Verblendung, politischem Aktionismus und einer Instrumentali­
sierung der Klienten geprägt worden seP1, dass die Repolitisierungs­
forderung erst dann sinnvoll erhoben werden könne, wenn Sozialarbeiter für 
politische Arbeit auch qualifiziert würden, und dass Klärungsbedarf bestehe 
bezüglich der Irage nach dem politischen Mandat (wer erteilt wem welches 
Mandat genau?) ebenso wie bezüglich des Spannungsverhältnisses zwischen 
Klienteninteressen und Arbeitgeber- bzw. Geldgeberinteressen.

4. Unglaubwürdigkeit und interne Interessenkonflikte
Wenn Verbände sozialpolitisch tätig werden, stellt sich für Außenstehende 
häufig die t rage, ob hier tatsächlich die Interessen benachteiligter Men­
schen vertreten werden oder nicht vielmehr eigentlich verbandliche Eigenin­
teressen. Abgesehen davon, dass die Vertretung eigener Interessen grund­
sätzlich nicht ethisch verwerflich ist, zumindest solange dies nicht ohne 
Rücksichtnahme auch auf die berechtigten Interessen anderer geschieht, 
entsteht jedoch in diesem speziellen I all ein Glaubwürdigkeitsproblem, inso­
fern als die Verbände explizit mit dem moralischen Anspruch auftreten, oh­
ne Rücksicht auf eigene Interessen für die Rechte anderer zu kämpfen. In 
der Regel ist die Konstruktion eines solchen unbedingten Gegensatzes aller­
dings nicht sachgemäß, da sich die Interessen derjenigen, die auf soziale 
Dienstleistungen angewiesen sind, und derjenigen, die diese Dienstleistun­
gen erbringen, ergänzen. Spart der Staat im Sozialbereich, leiden Klienten 
und Verbände darunter gleichermaßen. Investiert der Staat im Sozialbereich, 
profitieren Klienten und Verbände davon gleichermaßen. Wenn ein Verband 
sich beispielsweise erfolgreich für eine bessere 1 inanzierung von Pflegeein­
richtungen einsetzt, kommt dies den eigenem Mitarbeitern ebenso zugute 
wie den Bewohnern, ohne dass sich diese beiden Ebenen voneinander tren- 
nen ließen?2 Entdramatisieren lässt sich der Diskurs über die Lobbyarbeit 
der Sozialverbände in eigener Sache außerdem durch die Eeststellung, dass 
sie im Unterschied zu industrieller Lobbyarbeit niemals einer Gewinnmaxi­
mierung dienen kann, da die Verbände ihre Gewinne ohnehin unmittelbar 
wieder in Soziales reinvestieren müssen.

11 VgL Aj.BJ:hi Mühi.ijm 2007. 
v VgL Klaus Baumann 201 I.
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Tatsächlich gibt es jedoch auch l alle, in denen die sozialpolitischen In­
teressen eines Verbandes und die Interessen von Klientengruppen in Span­
nung zueinander stehen. Beispielsweise könnte eine bestimmte Klienten­
gruppe ein Interesse an der Stärkung von Selbsthilfestrukturen auf Kosten 
professioneller Angebote haben, während ein betroffener Verband demge­
genüber Bestandsinteressen vertritt. Wird hier nicht mit offenen Karten ge­
spielt, greift der Vorwurf an (hm betreffenden advokatorisch auftretenden 
Verband, Betroffene für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Diese (Jefahr 
wird durch die spezifisch deutschem Verbandsstrukturen erhöht, in (fernen 
die Anwaltschaft anders als beispielsweise in angelsächsischen Ländern 
weitgehend unabhängig von Betroffenen selbst ausgeübt wird.33 les wirei au- 
ßerdem immer wieder zu Recht darauf hingewiesen, eiass erstens elie Inte­
ressen einzelner hilfebedürftiger Menschen durchaus differieren können, 
man also nicht von einer homogenen Gruppe der anwaltschaftlich zu Vertre­
tenden ausgehen kann, und elass zweitens grundsätzlich immer zwischen 
den advokatorisch wahrgenommenen (zu Recht oder zu Unrecht unterstell­
ten) Interessen und den tatsächlichen Interessen selbst, die letztlich nur der 
einzelne Betroffene kennt, unterschieden werden muss. Den Vorwurf der 
Unglaubwürdigkeit im Hinblick auf seine sozialanwaltschaftlichen Aktivitä­
ten muss sich ein Verband insbesondere dann gefallen lassen, wenn er 
selbst als Träger sozialer Einrichtungen Praktiken toleriert, die der öffentlich 
in Anspruch genommenen eigenen sozialen Wertbindung widersprechen, 
wie zum Beispiel prekäre Beschäftigungsverhältnisse.

Hinter den genannten Glaubwürdigkeitsproblemen stehen letztlich 
Spannungen zwischen verschiedenen Verbandsfunktionen und -Interessen. 
Interne Interessenkonflikte im Blick auf verbandliche Rollen, Orientierun­
gen von Personengruppen sowie individuelle Sichtweisen stellen eine nicht 
zu vernachlässigende Schwierigkeit für verbandliche sozialpolitische Arbeit 
dar. Nur weil sie der gleichen Berufsgruppe angehören, teilen nicht alle So­
zialarbeiter automatisch die gleichen sozialpolitischen Auffassungen, l ür 
manche stellt der Anwaltschaftsgedanke den Kern ihrer beruflichen Identität 
dar, andere bewerten ihn als unerbetene Anmaßung, durch die eine Befähi­
gung der Betroffenen zur eigenverantwortlichen Interessenvertretung eher 
behindert wird. Die einen verweisen darauf, dass wir, indem wir problemori­
entiert über benachteiligte Menschen reden, ungewollt zur Verfestigung ih­
rer Problemlagen beitragen können. Die anderen argumentieren, dass ein 
Verschweigen der Schwierigkeiten erst recht niemandem hilft.34 Bei konkre­
ten sozialpolitischen Iragen trifft man auf das gleiche Meinungsspektrum 
wie in der Gesamtgesellschaft. Manche halten beispielsweise die Höhe der 

JJ Vgl. Thomas von Winter u.a. 2000.
" Vgl. Thomas Eppenstein 2008.
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derzeitigen (irund.sicherung für angemessen, andere empfinden diese als 
ungerecht, ja menschenunwürdig, und plädieren für eine deutliche I rhö 
hung, wieder andere sprechen sich für einen Systemwechsel zum bedin­
gungslosen Grundeinkommen für alle aus. Es gibt also nicht eine bestimmte 
Position, die in jedem l all vertreten werden müsste, sondern es muss d uü 
her gestritten werden, welche Position ein Verband in einer bestimmten 
Präge vertreten soll. Noch schwieriger wird es bei verbandsübergreifenden 
gemeinsamen Stellungnahmen.

Neben der Vielfalt kontingenter Individualmeinungen gibt es auch 
strukturell angelegte Interessenkonflikte zwischen verbandsinternen funk­
tionalen Gruppen, wie zum Beispiel Vorständen, Pach personal und freiwillig 
Engagierten.” Das Eachpersonal aus dem Bereich der Sozialen Arbeit ist 
häufig die treibende Kraft im Blick auf Sozialanwaltschaft vor dem Hinter­
grund einer spezifischen Eachkultur und Berufsethik (die sich im Laufe der 
Zeit wandeln kann). Demgegenüber bremsen Vorstände sozialpolitische Of­
fensiven vielfach, da sie die ökonomischen Bestandsinteressen der Oreani^- 
tion verstärkt im Blick haben und darum an einem guten Verhältnis zu Staat 
und Politik interessiert sind. Bei kirchlichen Wohlfahrtsverbänden ist auc h 
noch das Verhältnis zur jeweiligen Kirche zu bedenken, die wiederum von 
Kirchensteuerzahlern aus allen politischen Lagern abhängig ist und sich 
möglicherweise gleichzeitigbestimmten Parteien besonders verpflichtet 
fühlt, 1'ür die Motivation der freiwillig Engagierten schließlich spielt der As­
pekt der Anwaltschaft meist keine wichtige Rolle”, dafür wiederum mitunter 
die satzungsgemäße weltanschaulich-normative Grundlage des Verbands.

Weiterhin ergeben sich aus der Multifunktionalität von Wohlfahrtsver­
bänden strukturbedingte interne Interessenkonflikte?7 Als Spitzen- bzw. In- 
teressenverbände sind die Wohlfahrtsverbände sozialanwaltschaftlich aktiv 
Als Mitgliederverbände müssen sie politische Lobbyarbeit im Sinne der öko­
nomischen Interessen ihrer Mitgliedseinrichtungen leisten. Und als Träger 
eigener sozialer Angebote (teilweise in Konkurrenz zu den Angeboten der 
Mitgliedseinrichtungen) folgen sie weniger einer politischen als einer öko­
nomischen Logik. Die Spannung zwischen den Rollen als Spitzenverband, 
Mitgliederverband und Träger legt es nahe, strategisch über sachgemäße 
Strukturen nachzudenken. Sollte ein Spitzenverband beispielsweise von 
I rägeraufgaben möglichst entbunden werden, um ohne Angst vor ökonomi­
schen Konsequenzen umso engagierter sozialanwaltschaftlich tätig sein zu 
können? Oder würde ein Verband ohne seine Bedeutung als Dienstleister 
und Arbeitgeber sein sozialpolitisches Gewicht verlieren? Ein Verband, der

” Stepan Pabst 1996, S. 33ff.
” Vgl. Stei an Selke/Katja Maar 2011.
” Vgl. Stepan Pabst 1996, S. 15.; Vgl. Christoph Strunck 2000, S. 190f.
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aufgrund dieser Doppel- bzw. Dreitächlogik nach außen hin nicht einheitlich 
auftritt, ist als Gesprächspartner für die Politik nachvollziehbarerweise nicht 
sonderlich interessant und als Lobbyist zur Ineffektivität verurteilt.

5. Ineffektivität und Dilettantismus
Die Nationale Armutskonferenz (nak) wurde 1991 gegründet und ist ein Zu­
sammenschluss der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, bundes­
weit tätiger Eachverbände und Selbsthilfeorganisationen, der Kirchen und 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die nak und das Europäische Armuts­
netzwerk halten sich jahrelang dafür engagiert, dass das Europäische Par­
lament und der Europäische Rat das Jahr 2010 zum »Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung« ausrufen.39 In Deutsch­
land war die nak einer der maßgeblichen Träger der Veranstaltungen im Zu­
ge der Umsetzung. Die Sprecher der nak zogen im Dezember 2010 allerdings 
ein sehr nüchternes Resümee: »Unser Wunsch, dass sich möglichst viele Po­
litiker, Wirtschaftsvertreter und wichtige Entscheidungsträger prominent in 
die Debatte über Armutsprävention einmischen und konkret zu einer wirk­
samen Armutsbekämpfung beitragen, hat sich nicht erfüllt. Auf dieser Ebene 
hat das Europäische Jahr 2010 wenig bis nichts bewirkt. Die Diskrepanz 
zwischen schönen Reden und politischem Handeln ist bitter.«40 Ausgerech­
net das Jahr 2010 muss sogar im Blick auf die sozialpolitische Entwicklung 
in Deutschland als besonders problematisch bezeichnet werden. Beispielhaft 
genannt seien die Kürzung des Programms »Soziale Stadt« um siebzig Pro­
zent, die Streichung der Rentenversicherung für Arbeitslosengeld II- 
Bezieher sowie des Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfänger und na­
türlich die auch von führenden Politikern auf diffamierende Weise geführ­
te so genannte »Hartz lV«-Debatte. Dass sozialanwaltschaft-liche Kampag 
nen der Verbände weitgehend folgenlos bleiben, stellt keine Ausnahme dar, 
sondern die Regel. Noch weniger Beachtung finden in den allermeisten l äl- 
len die unzähligen sozialpolitischen Stellungnahmen und Pressemitteilun- 
gen, obwohl oft einiges an Ressourcen in deren Erstellung investiert wird 
und die Texte meist ein fachlich hohes Niveau aufwei.sen.

39 VgL Alexander Dietz u.a. 2011.
10 NAK Sprecher Gern: Europäisches Jahr 2010 hat politisch enttäuscht, Presseinit 

teilung der nak vom 01.12.2010, unter: http://www.nationalearinutskonferenz.de 
(20.07.201 1).

Diese Ineffektivität erzeugt Erustration, aber wird erstaunlicherwei.se 
nur selten zum Anlass für eine grundlegende selbstkritische Analyse und 
eine entsprechende strategische Neuaufstellung genommen. Die verbandli

VgL Gunnar Bender u.a. ?2004, S. 165.

http://www.nationalearinutskonferenz.de
erstaunlicherwei.se
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ehe sozialpolitische Lobbyarbeit wird in der Regel durch Sozialarbeiter oder 
in kirchlichen Wohlfahrtsverbänden oft auch durch Theologen grdeistet, oh­
ne dass die Akteure dafür eine spezifische Qualifikation erworben haben. In 
anderen Arbeitsfeldern würde ein solcher Dilettantismus, ein me.hr schlech­
tes als rechtes learning by doing, vermutlich problematisiert, warum also 
nicht auch in diesem Bereich, dem offiziell für das verbandliche Selbstver­
ständnis eine zentrale Bedeutung zukommt? Der Professionalisierungstrend 
der Sozialen Arbeit ist am Arbeitsfeld der Sozialanwaltschaft vorübergegan­
gen. Im Blick auf das grundlegende Handwerkszeug politischer Sozialer Ar­
beit, also Methoden der Lobbyarbeit und Strategien der Einflussnahme auf 
politische Entscheidungsprozesse, lernt man in der Ausbildung zum Sozial­
arbeiter bisher kaum etwas. Das gilt auch für die entsprechenden neu kon­
zipierten Bachelor- und Masterstudiengänge.4' Auch wenn eine Professiona­
lisierung der Lobbyarbeit mit Kosten verbunden ist, ist sie alternativlos, 
wenn sich nicht die Risiken fehlender Professionalität realisieren sollen, 
nämlich Ineffektivität aufgrund eines unreflektierten Handelns ohne Strate­
gie und ohne notwendige lächkenntnis, planloser Aktivismus, mitunter 
auch Ideologisierung oder Paternalismus. Im Prozess der geforderten Profes­
sionalisierung kann die Soziale Arbeit nicht nur auf die wachsende politik- 
wissenschaftliche Literatur zum Lobbying zurückgreifen, sondern auch auf 
Traditionen des eigenen Lachs, wie Gemeinwesenarbeit, Community 
Organizing, Empowerment usw.4'’

Professionelles sozialpolitisch anwaltschaftliches Handeln setzt zahlrei­
che Kompetenzen voraus, wie beispielsweise milieuübergreifende Sprachfä­
higkeit, Kontaktaufbau und -pflege, die Lormulierung mehrheitsfähiger und 
umsetzbarer Positionen, die. auf validem Zahlenmaterial basieren, sowie die 
Kenntnis von Gesetzen, politischen Strukturen und Entscheidungsprozessen 
auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Ls bedarf einer genau durch­
dachten Strategie, auf welche Weise welches Ziel zu erreichen ist. In einem 
l all spricht der Lobbyist zum Beispiel am besten den persönlichen Referen­
ten eines politischen Entscheidungsträgers an, im anderen ball den fachpoli­
tischen Sprecher (Üner Oppositionspartei, den Leiter einer Eachabteilung in 
der Verwaltung oder den Vorsitzenden eines Ausschusses. In einem ball 
geht es darum, durch einen Sachantrag ein Thema auf die politische Tages­
ordnung zu bringen, im anderen ball um eine Zuarbeit bei der lormulierung 
eines Gesetzesentwurfs, um einen Änderungsantrag vor der Gesetzesverab­
schiedung oder um eine Stellungnahme im Anhörungsverfahren.44 Neben 
den klassischen Instrumenten der Lobbyarbeit, wie Gremienarbeit, Experti­

41 Vgl. Thomas Engemann u.a 2007, S. 1461.
42 Vgl. Günter Rieger 2007.
41 Vgl. Gunnar Bender u.a ?2004, S. 44ff. und 69ff.
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sen, Stellungnahmen und Pressearbeit, spielen heute weitere Ansätze eine 
zunehmend wichtige Rolle, wie Netzwerkarbeit, Kampagnen, Musterklagen, 
Sozialmonitoring und Sozialplanung.

Positive Impulse im Blick auf eine Eormulierung von Standards sozialpo­
litischer anwaltschaftlicher Arbeit sind in den letzten Jahren im Caritasver­
band wahrzunehmen. So formuliert beispielsweise der Caritasverband der 
Diözese Mainz in seinem Konzept zum Arbeitsfeld »Allgemeine Lebensbera­
tung« detailliert sowohl Zielstandards (z.B. politischer Einfluss, Partizipation 
der Betroffenen, regelmäßige Armutsberichtserstattung) als auch Prozess­
standards (z.B. Initiieren von Bürgerinitiativen, Mitarbeit in Gremien, Pres- 
sekontakte) sowie Strukturstandards (z.B. Zugang zu Informationen, Wissen 
über politische Entscheidungsprozesse, flexible Arbeitszeit) für politische 
Arbeit.44 Auch der gesamtdeutsche Caritasverband nennt Praxisindikatoren 
für politisches Imgagement im Kontext der Allgemeinen Sozialberatung (z.B. 
sozialpolitische Entwicklungen sind erkannt, bewertet und beeinflusst).4’ 
Der Leiter der Abteilung »Sozialpolitik und Publizistik« in der Zentrale des 
Deutschen Caritasverbands nennt als allgemeinverbindliche G rund prinzi­
piell der sozialpolitischen Lobbyarbeit der Caritas auf Kommunal-, Landes­
und Bundesebene: Sachlichkeit, Konsistenz und Wirkungsorientierung.46

44 VgL Caritasverband für die Diözese Mainz (Hrsg.), Leistungsbeschreibung 
allgemeine Lebensberatung, Mainz 2003, unter: http://www.dicvinainz.caritas.de 
(16.1 1.2012).
4> VgL Deutscher Caritasverband (Hrsg.), Gualitätsleitlinien der Allgemeinen 
Sozialberatung der Caritas, Ereiburg 2005, unter: http://caritas.erzbistum
koeln.de/export/sites/caritas/bonn cv/ galerien/download/sozialberatung 
qualitaetsleitlinien asb.pdf (16.11.2012).
46 VgL Thomas Hecker 201 I.

6. Aktuelle Herausforderungen und Chancen
Alle in diesem Beitrag genannten Probleme bewirken gemeinsam durchaus 
ungünstige Rahmenbedingungen für verbandliche Sozialanwaltschaft. Den­
noch gibt es keinen Grund zur Resignation. Die ökonomische Abhängigkeit 
von einem Staat, der die Verbände nicht mehr als Partner auf Augenhöhe, 
sondern als austauschbare Dienstleister betrachtet, stellt die Verbände in 
eine Situation unumgänglicher .strategischer Entscheidungen. Sollen Res­
sourcen in eine Aufklärungskampagne über die Vorzüge des traditionellen 
Subsidiaritätsprinzips investiert werden? Sollen sich die Verbände als An­
wälte organisatorisch stärker von ihren Einrichtungen als Dienstleister 
trennen? Welche strategischen Partnerschaften mit weniger abhängigen Ak­
teuren sind möglich? 1'ür die kirchlichen Wohlfahrtsverbände bietet sich an 
dieser Stelle eine stärkere Vernetzung mit den Kirchen an. Kirchenkreis-

http://www.dicvinainz.caritas.de
http://caritas.erzbistumkoeln.de/export/sites/caritas/bonn
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Referenten, Dekane oder Pfarrer können möglicherweise dort sozialpoliti­
sche Forderungen öffentlich vertreten, wo örtlichen Verbandsfunktionären 
die Hände gebunden sind. Damit die verbandliche Diakonie nicht vollkom­
men vom Staat abhängig wird und ihre Konfliktfähigkeit gegenüber dem 
Staat einbüßt, müssen verbandliche und (unabhängige) gemeindliche Dia­
konie stärker aufeinander bezogen werden. Im Interesse freier Sozialer Ar­
beit sollte es möglichst eine gewisse Anzahl kirchlich finanzierter Sozialar­
beiter geben.'7

Der Rationalisierungsdruck nimmt zunehmend vielerorts die Form eines 
Überlebenskampfes von Hinrichtungen an, der immer öfter auch zuunguns­
ten der Hinrichtungen ausgeht mit den entsprechenden Folgen für Mitarbei­
ter und Klienten. Die ethische Spannung zwischen den eigenen Ansprüchen 
an Dualität, Arbeitsbedingungen und Anwaltschaft auf der einen Seite und 
den ökonomischen Rahmenbedingungen auf der anderen Seite wächst, und 
zwar sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte. Die provokante 
Äußerung des Vorsitzenden des Rates der HKD, Präses Nikolaus Schneider, 
im Jahr 2012 macht auf die Verantwortung der Diakonie aufmerksam, Stan­
dards festzulegen, die man nicht zu unterschreiten bereit ist: »Wir müssen 
sowohl nach innen als auch nach außen deutlich sagen, dass wir Angebote 
nicht mehr aufrecht erhalten können und wollen, wenn es den Hinrichtun­
gen unmöglich gemacht wird, (Jehälter nach den kirchlichen Arbeitsrechts­
regelungen zu zahlen.«4" Überhaupt fragt man sich, warum sich die Verbän­
de scheinbar so leicht als Konkurrenten gegeneinander ausspielen lassen, 
anstatt im gemeinsamen Interesse einen politischen Hinfluss auszuüben, der 
ihrer Marktmacht angemessen wäre. Aber Not kann auch erfinderisch ma­
chen. Die Verbände sollten sich auf ihre Stärken besinnen, die sie ohne zu­
sätzliche Kosten in die Waagschale der Hobbyarbeit werfen können, insbe­
sondere ihre Klientennähe (zeitnahe Beobachtbarkeit von Gesetzesaus­
wirkungen), ihre in der Regel gute regionale Vernetzung mit Politik, Verwal­
tung und Zivilgesellschaft, ihr Fachwissen und ihre Kenntnis der sozialen 
l.age vor Ort sowie ihr Vertrauensvorschuss in der Öffentlichkeit. Die Res­
sourcenknappheit sollte die Bereitschaft zu neuen strategischen Partner­
schaften in der kobbyarbeit ohne ideologische Scheuklappen - erhöhen, 
beispielsweise mit Gewerkschaften, Verbraucherschutzorganisationen, Pati-

47 Vgl. Ulfried Kleiner ! 1999.
111 Nikolaus Schneider, Faire Arbeitsbedingungen durch den Dritten Weg - Aktuelle 

Anforderungen an das kirchliche Arbeitsrecht, Vortrag vorn 05.03.2012 an der 
Katholischen Universität Eichstätt, unter:
http://www.ekd.de/gesellschaft/20l 20305 Schneider„dritter weg.html 
(21.1 1.2012).

http://www.ekd.de/gesellschaft/20l
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enten- und Selbsthilfeorganisationen, politischen Stiftungen oder auch Un­
ternehmen.

In den Verbänden gibt es nicht nur lähmende interne Interessenkonflik­
te, sondern durchaus auch Bestrebungen einer Identifizierung und Schär­
fung des eigenen Profils. Hier besteht die Chance, das Getriebenwerden von 
äußeren Vorgaben durch bewusste strategische Entscheidungen zu ersetzen. 
Die Sozialverbände müssen sich darüber klar werden, welchen Stellenwert 
Dienstleistung, Solidaritätsstiftung und Anwaltschaft künftig jeweils haben 
und in welchem Verhältnis diese Punktionen zueinander stehen sollen. Aus 
diesem Prozess der Selbstvergewisserung muss die Sozialanwaltschaft nicht 
notwendigerweise geschwächt, sondern kann daraus auch gestärkt hervor­
gehen.

Die Überwindung des ineffektiven Dilettantismus durch eine notwendi­
ge Professionalisierung der verbandlichen Lobbyarbeit setzt zunächst eine 
Überwindung des verbreiteten unverdient schlechten Images eles Lobbyis­
mus voraus. Viele Menschen »verbinden mit dem Berufsbild des Lobbyisten 
einen undurchsichtigen Strippenzieher, eler mit Geldkoffern ausgestattet im 
Hintergrunei auf fragwürdige Weise für zweifelhafte* Interessen tätig wird.«49 
Demgegenüber ist zu betonen, dass ein demokratisches System Lobbyismus 
braucht, um zu funktionieren. Es geht darum, Politiker (unel andere? Adressa­
ten) für wichtige Themen zu sensibilisieren unel mit Informationen zu ver­
sorgen, auf die? sie angesichts der Komplexität vieler Themen unel ihres be­
grenzten Mitarbeiterstabs angewiesen sind. Lobbyisten trägem dazu bei, dass 
politische Interessenvertreter kontrolliert werden, elass Meinungen von Be­
völkerungsgruppen mit ähnlichen Interessen gebündelt werden unel elass auf 
Missstände? hingewiesen wird. Sozialverbandliche Lobbyarbeit berät Politik 
mit dem Ziel, dass ausgegrenzten Menschen Teilhabe ermöglicht wird.50 
Verbände sollten bei ihrem Bemühen um eine effektive Sozialanwaltschaft 
verstärkt bereit sein, auch über neue Instrumente, die nicht unbedingt teuer 
sein müssen, nachzudenken, wie zum Beispiel Kunstprojekte zur Sensibili­
sierung neuer Zielgruppen für ein Thema (»Kunst trotz|t| Armut«), mediale 
Aufmerksamkeit durch kreative Symbole (»Der verbogene Paragraf«), politi­
schen Druck aufbauen über l'aeebook Diskussionen oder 
»abgeordnetenwatch.de«, Klienten von Bundestagsabgeordneten einladen 

49 Gunnar Bender u.a. '2004.

VgL Thomas Engemann u.a. 2007, S. 146.
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lassen, Internet-Netzwerke durch Studierende gestalten lassen in Kooperati­
onsprojekten mit Hochschulen oder ungewöhnliche Protestaktionen/1 Das 
wichtigste Instrument bleibt aber stets das unspektakuläre persönliche in­
formelle Gespräch, in dem konstruktive Lösungsvorschläge angeboten wer­
den, für die viele Entscheidungsträger angesichts leerer Kassen dankbar 
sind.
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